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sinnigkeit zeichnen. Da die Ausstellungen, vornehmlich
das Schulwesen, beziehungsweise die Stellung der Lehrer

betreffen, so ist begreiflich, dass die ultramontane,
altherkömmliche Opposition in dieser Richtung nie etwas „machte".
Könnten ja doch dieser Sippschaft die Schulen sammt nnd
sonders gestohlen werden. Um deren Gedeihen wird sie
niemals sich kümmern.

Besehen wir uns eine gegenwärtig florirende
aargauische Sc]hulrarität, frisch renovirt und
angestrichen vom derzeitigen Erziehungsdirektor Augustin Keller
Die Darstellung ist dem „Aargauer Schulblatt" vom 15.

Sept. 1875 entnommen.
Aargauische Lehrer erhielten kürzlich folgendes Zirkular

: „Behufs der Ausrichtung der staatlichen
Alterszulagen für das laufende Jahr verlangt die
Erziehungsdirektion Bericht über diejenigen Lehrer, welche
15 Dienstjahre hinter sich haben und durch Leistungen,

Fortbildung und würdiges Betragen
allseitig befriedigen. Da in letzter Zeit viele Besoldungen
der Lehrer durch die Gemeinden über das gesetzliche Mass
erhöht worden sind, ist die Gesetzesbestimmung in Erinnerung

zu bringen, dass von der staatlichen
Alterszulage abzuziehen ist, was der Lehrer
von derGemeinde über das gesetzliche
Minimum erhält."

So gegeben im Kanton Aargau kraft einer verhältnissmässig

noch nicht alten Gesetzesbestimmung von 1867! Wie
können bei solcher Sachlage aargauische Gemeinden so dumm
sein, für ihre Lehrer Besoldungszulagen zu beschliessen, da
doch diese nicht selten nur die Staatskasse begünstigen,
ohne die wirklich Bedachten besser zu stellen? Nun, solche
Gemeinden sind mitunter verständiger, als die hochverständigen

Landesväter, welche dergleichen Zopfthümeleien
erbärmlichster Art festhalten. Solche Gemeinden bewahren
sich nnd ihre Lehrer dadurch vor der staatlichen Beschum-
melung, dass sie ihre Besoldungszulagen Gratifikationen

heissen und alljährlich neu beschliessen. So dem
hochweisen Staat eine Nase zu drehen, ist die einfachste Pflicht
der Selbsterhaltung.

Im schönen Aargau erhält ein Lehrer als gesetzliches
Minimum Frkn. 900 Besoldung ohne obligatorische weitere
Nutzungen. Solche werden indess von den meisten Gemeinden

geboten und unterliegen der obgedachten staatlichen
Abzugskanalisation nicht. Ein aargauischer Geistlicher
bezieht mindestens Fr. 2000 und benutzt ein grosses Pfarrhaus

mit Garten. Hinwieder wird er nicht alljährlich über
Leistungen, Fortbildung und "Würdigkeit zensirt. Ist es der
Neid, der diese Vergleichungen anstellt? Gott bewahre!
Unsere Betrachtung entspringt nicht einer gehässigen Ge-
müthsregung, sondern der äusserst nüchternen Erwägung,
wie doch Volk und Staatslenker so äusserst langsam zur
Einsicht gelangen, was zum Frommen der Gemeinwesen dient.

Darüber wird sich zur Zeit Niemand mehr im Ernst
verwundem, dass ein Theil der Aargauer Lehrer
angefangen hat, renitent zu werden. Gewissen Zuständen
gegenüber ist nicht die Ruhe, da ist der Rumor die
erste Bürgerpflicht. Und unsere Aargauer Kollegen
erfüllen diese in einer Weise, die illustrirt : das beste Reimwort

auf Rumor heisse Humor. Sie fechten mitunter mit
einer Art Ritterlichkeit, die jedem Kämpfer gut steht. Unser

„Glück auf!" zum fernem Vorrücken des Flügels der
Linken allwärts und überall!

*** F. Mayer, Stoff und Methode des
konfessionsfreien Unterrichts in Religion, Sittlichkeit

und Recht.
Ueber die Art und Weise der Ausführung des Bundessartikels

von der konfessionslosen Schule mehren sich die

Kundgebungen, freilich in einer Weise, dass die Lösung der
Frage auf den ersten Blick eher erschwert als erleichtert
wird. So viele Schattirungen und Gruppirungen der
religiösen Anschauungen, so viele verschiedene Vorschläge! —
Der Verfasser obiger Schrift ist der Ansicht, dass es möglich

sei, einen konfessionslosen Religionsunterricht zu ertheilen,

der also als obligatorisches Fach der staatlichen Volksschule

zu verbleiben habe. Das Buch besteht aus 3

Abtheilungen: dem eigentlichen Lehrbuch, ferner einer Sammlung

prosaischer und poetischer Lesestücke, die als
Beispiele und Belege für jenes dienen sollen, und endlich einer
Geschichte der jüdischen Patriarchen, zur Vergleichung mit
dem modernen Familienleben, Der erste Abschnitt bietet
nicht etwa eine systemische Sittenlehre, sondern bespricht
in schlichter, leichtfasslicher Weise die ersten Kreise, in die
der Mensch eintritt, Haus und Familie, und zwar so, dass

er dem Schüler einen Spiegel gesitteten häuslichen Lebens
vorhält. Das gibt ihm Gelegenheit, alle menschlichen
Verhältnisse zu berühren : Freud und Leid, Arbeit und Erholung,

den ganzen Kreis menschlichen Thuns und Lassens,
soweit er in das Verständniss jugendlichen Geistes sich fügt.
So werden auch die einzelnen Tugenden nicht in abstrakter
Weise behandelt, sondern jeweilen an passendem Orte zur
Besprechung gebracht.

Das Buch ist für eine mittlere Stufe des Unterrichts
berechnet. Auf der Unterstufe werden die sittlichen Keime
am besten durch Vorführung einzelner Musterbeispiele
eingepflanzt; nachher mag das Leben des Einzelnen und der
Familie im Zusammenhang an den Augen des Schülers
vorbeigeführt werden ; und endlich, wenn die Denkkraft erstarkt
ist, können die einzelnen sittlichen Forderungen aus ihrem
Ursprung, der natürlichen Weltordnung, abgeleitet werden,
mit welcher die Sittengesetze, sollen sia Aussicht auf
Bestand haben, durchaus im Einklang stehen müssen. — Die
Darstellung zeigt eine wolthuende Wärme und Innigkeit,

'die Sprache ist fliessend und schön, stellenweise ergreifend,
und die ganze Behandlungsweise zeigt, welch' tiefen Bück
der Verfasser in die Kindesnatur gethan hat.

Nach unserer Ansicht ist das Buch — dem ein zweiter

Theil folgen soll, der in ähnlicher Weise die weitern
Lebensoranungen, Gemeinde nnd Staat, besprechen wird —
besonders für den Familienkreis geeignet, und kann auch
als Handbuch für den Lehrer gute Dienste leisten. Dagegen
würden wir Bedenken tragen, dasselbe als Lehrbuch in „die
staatliche Volksschule" einzuführen, aus Gründen, die wir
in frühem Artikeln in diesem Blatte erörtert haben. Wir
können die Auffassung des Buches nicht als eine konfessionslose

betrachten, sondern bleiben dah_i, dass der Glaube an
einen persönlichen Gott, der sich erbitten lässt, willkürlich
in die von ihm geschaffene Weltordnung einzugreifen, und
der Glaube an eine individuelle Fortexistenz der Seele nach
dem Tode — Dogmen sind und daher keinen Platz mehr
finden dürfen in einem obligatorischen Unterricht. Beides
rechnet aber der Verfasser zu den Ansichten, die allen
Konfessionen gemeinsam seien, und widmet ihnen in seinem
Buche ziemlich eingehende Betrachtung.

Auch will uns scheinen, es bedürfe in der Schule nicht
besonderer Unterrichtsstunden und besonderer Lehrmittel für
die Pflege der Sittlichkeit und Tugend, ebensowenig als
besondere Stunden für die Pflege der Intelligenz angesetzt
worden. Alle Fächer und alle Unterrichtsstunden sollen
dieses doppelte Ziel anstreben: der Lehrer muss allezeit
auch Erzieher sein.

Man gestatte uns eine Abschweifung. Unser Geschichtsbuch

für die Ergänzungs- und Sekundärschule besteht aus
einem Lehr- und Lesebuch, welch' letzteres einzelne Partien

des geschichtlichen Stoffes mit grösserer Ausführlichkeit
behandelt, und abgerundete Bilder gewisser Zeiten und
Personen bietet. Wenn diese Neuerung ein methodischer
Fortschritt war, so müssen konsequenter Weise auch den geo-




